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 Veröffentlicht am 15.11.2007

Norm

ABGB §1358

ASVG §332 C

VersVG §67

Rechtssatz

Die Bejahung der Frage, ob Leistungen eines Dritten auf Grund eines Lückenschlusses eine Legalzession bewirken,

führt nicht automatisch auch zur Annahme eines Quotenvorrechts des Dritten analog einem

Sozialversicherungsträger. Zu beachten ist die unterschiedliche Interessenslage: Während es in der Legalzessionsfrage

im Anschluss an die sich auf § 1358 ABGB, §67 VersVG stützende Lohnfortzahlungsjudikatur vor allem um die

Vermeidung einer Entlastung des Schädigers geht, steht in der Quotenvorrechtsfrage das Verhältnis zwischen dem

Geschädigten und dem Sozialversicherungsträger im Vordergrund.
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